
Editorial
Liebe Leserin-
nen und Leser,

die Sportpolitik 
dreht sich im 
Kreis, unabhän-
gig von Parteien.

Vor kurzem lud 
die Bundestags-
a b g e o r d n e t e 

Sabine Poschmann (SPD) zu einem 
parlamentarischen  Frühstück der 
SPD in den Deutschen Bundestag 
zum Thema Sport ein. In einer neun-
zigminütigen Diskussion, an der u.a. 
auch kurzzeitig die Bundesinnenmi-
nisterin Nancy Faeser und der par-
lamentarische Innenstaatssekretär 
Mahmut Özdemir teilnahmen, wur-
den zahlreiche aktuelle sportpoliti-
sche Themen, wie das Engagement 
im Ehrenamt, ein geplantes Sport-
fördergesetz, Werte im Hinblick auf 
Sportgroßveranstaltungen, sowie Ge-
walt im Sport angesprochen. 

Dabei wurde das Thema der arbeits-
rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Trainerinnen und Trainer von mir an-
gesprochen. In allen Statements der 
anwesenden Politiker fehlten Begriffe 
wie „Trainerinnen und Trainer“.

Meine Kritik zielte darauf ab, dass 
sich in der Schaffung der arbeits-
rechtlichen Rahmenbedingungen seit 
zehn Jahren nichts verändert habe. 
Sowohl in der Befristung der Verträ-

ge, der Arbeitszeitverstöße als auch 
der Bezahlung schieben sich die Ver-
antwortlichen des Bundesinnenmi-
nisteriums, des DOSB und der Spit-
zenverbände ohne Ergebnis die Bälle 
zu. Bemühungen alleine im Sport rei-
chen nicht. Wir brauchen Ergebnisse!

Alle Verantwortlichen, sowohl in der 
Politik als auch in den Sportverbän-
den kennen die Probleme seit Jahren. 
Das BMI (Bundesministerium des In-
neren) verweist immer auf die Auto-
nomie des Sports, der DOSB auf die 
Arbeitgeberrolle der Spitzenfachver-
bände und die Spitzenfachverbände 
auf die fi nanzielle Verantwortung des 
BMI. Dies hören wir uns bereits seit 
einem Jahrzehnt an. Die beiden Ab-
geordneten Poschmann und Özdemir 
versprachen, „an der Seite der Trai-
nerinnen und Trainer zu stehen und 
die Probleme in einem Gesamtpaket 
lösen zu wollen.“ Worte, die wir zur 
Genüge innerhalb der letzten Jahre 
gehört haben. Immerhin beschäftigt 
sich aktuell der DOSB mit der Bezah-
lung von Trainerinnen und Trainer in-
nerhalb eines Tarifsystems.

In Sachen Einhaltung von gesetz-
lich geregelten Arbeitszeiten scheint 
es Bewegung zu geben. Wenn auch 
dies, sofern die Gesetzesänderung 
in Kraft treten wird, erhebliche Pro-

bleme in der Praxis, sowohl für Ver-
bände und Vereine als auch für die 
Trainerinnen und Trainer, mit sich 
ziehen wird. Der EuGH und ihm fol-
gend das BAG hatte den Arbeitgebern 
die Pfl icht auferlegt die Arbeitszeit ih-
rer Mitarbeitenden zu erfassen. Nun 
liegt ein Referentenentwurf (RefE) 
aus dem BMAS (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales) vor. Man darf 
gespannt sein, wie das Gesetz den 
Bundestag verlassen wird.

Oftmals ist in Trainerverträgen die 
Formulierung „In Anlehnung an den 
BAT bzw. TVöD“ enthalten. Das TOP- 
Thema auf Seite 3 wird sich mit die-
ser Regelung näher beschäftigen.

Auf Seite 4 noch ein Interview mit 
BTTV-Nachwuchssportreferentin 
Krisztina Toth.

Abschließend wünsche ich bei der 
Lektüre dieses Newsletters neue Er-
kenntnisse.
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Aktuelles Stichwort

Low-Performer-Kündigung

Nach dem BAG ist ein Arbeitneh-
mer arbeitsvertraglich verpflichtet, 
sein individuelles Leistungsvermögen 
auszuschöpfen. Zur Erbringung von 
Höchstleistungen ist er jedoch nicht 
verpflichtet. Unternehmen müssen 
es daher in der Praxis hinnehmen, 
dass es „bessere“ und „schlechtere“ 
Mitarbeiter gibt. Nach der Rechtspre-
chung ist es kennzeichnend für eine 
Schlechtleistung, dass der Mitarbeiter 
in zeitlicher Hinsicht zwar vertrags-
konform arbeitet, allerdings die Qua-
lität seiner Arbeitsleistung im Verhält-
nis zu vergleichbaren Arbeitnehmern 
erheblich abfällt. Die Arbeitsleistung 
des Arbeitnehmers muss in qualitati-
ver und/oder quantitativer Hinsicht im 
Vergleich zu seinen Kollegen deutlich 
zurückbleiben. Dies lässt sich häufig 
nur schwer feststellen. Für eine Kün-
digung ist es daher nicht ausreichend, 
dass ein Mitarbeiter nur „Schlusslicht“ 
in seiner Gruppe ist. Der Arbeitneh-
mer muss vielmehr leistungstechnisch 
deutlich von seinen Kollegen abfallen.

Neues aus der Gesetzgebung

Arbeitszeiterfassung

Nachdem bereits der EuGH und ihm 
folgend das BAG den Arbeitgebern 
die Pflicht auferlegt haben, die Ar-
beitszeit ihrer Mitarbeitenden zu er-
fassen, liegt nun ein Referentenent-
wurf (RefE) aus dem BMAS vor. Mit 
den Neuregelungen soll diese Pflicht 
konkretisiert und auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt werden. Nun legte 
das BMAS einen RefE eines Gesetzes 
zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes 
und anderer Vorschriften vor, mit 
dem Ziel, gesetzliche Regelungen 
zur Arbeitszeiterfassung einzuführen. 
Folgende wesentliche Neuregelun-
gen sind vorgesehen:

Der Arbeitgeber wird gemäß § 16 
Abs. 2 S. 1 ArbZG-E verpflichtet 
sein, Beginn, Ende und Dauer der 
täglichen Arbeitszeit der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aufzu-
zeichnen. Diese Aufzeichnung muss 
bereits jeweils am Tag der Arbeits-
leistung erfolgen.  Nach § 16 Abs. 2 
S. 1 ArbZG-E hat die Erfassung der 
Arbeitszeit elektronisch zu erfolgen. 
Damit geht der Gesetzesentwurf über 
die Entscheidung des BAG hinaus. 
Allerdings gelten Übergangsrege-
lungen, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen und laut der 
Begründung des Gesetzentwurfs soll 
auch die Nutzung herkömmlicher 

Tabellenkalkulationsprogramme den 
Vorgaben genügen. 

Der Gesetzentwurf sieht weiter die 
Vertrauensarbeitszeit vor. In § 16 
Abs. 4 ArbZG-E soll vorgesehen 
werden, dass der Arbeitgeber bei 
Vertrauensarbeitszeit sicherstellen 
muss, dass ihm Verstöße gegen die 
Bestimmungen des Arbeitszeitgeset-
zes zu Dauer und Lage der Arbeits- 
und Ruhezeiten bekannt werden. 
Dies könne, so die Begründung zum 
Gesetzesvorhaben, beispielsweise 
durch die entsprechende Meldung 
eines elektronischen Arbeitszeiterfas-
sungssystems erfolgen. Zwar wird die 
Aufzeichnung der Arbeitszeit auch bei 
Vertrauensarbeitszeit nicht entbehr-
lich.  Eine Ausnahme von der Auf-
zeichnungspflicht für Arbeitnehmen-
de nennt der Gesetzentwurf u.a. bei 
denen, die die gesamte Arbeitszeit 
wegen der besonderen Merkmale der 
ausgeübten Tätigkeit nicht gemessen 
oder nicht im Voraus festgelegt wird 
oder von den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern selbst festgelegt 
werden kann. Hierbei könnte dies 
für Führungskräfte, herausgehobene 
Experten oder Wissenschaftler zu-
treffen, die nicht verpflichtet sind, zu 
festgesetzten Zeiten am Arbeitsplatz 
anwesend zu sein, sondern über den 
Umfang und die Einteilung ihrer Ar-
beitszeit selbst entscheiden können. 
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Unterschied zwischen BAT, TVöD 
und TV L
Nachdem sich die Tarifvertragspar-
teien im Jahr 2003 grundsätzlich auf 
die Ablösung der Tarifverträge Bun-
desangestelltentarif (BAT) und Man-
teltarif für Arbeiterinnen und Arbeiter 
(MTArb) hatten, kam es im Verlauf 
der dazu aufgenommenen Verhand-
lungen zu Gegensätzen innerhalb der 
Arbeitgeberseite sowie auch gegen-
über den Gewerkschaften. Infolge-
dessen schied die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder aus den gemein-
samen Verhandlungen mit Bund und 
Kommunen aus. 2005 wurde der Ta-
rifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) zwischen Bund und Kommu-
nen einerseits und Gewerkschaften 
andererseits unterzeichnet. 2006 
unterzeichneten die Tarifparteien der 
Länder den ersten TV-L. Durch Über-
leitungsregelungen und Besitzstands-
zahlungen wurde für vorhandene 
Beschäftigte sichergestellt, dass sie 
nach Überleitung in den TVöD nicht 
weniger verdienen als vorher. Für den 
Angestelltenbereich wurden zusätz-
lich Strukturausgleichszahlungen ver-
einbart. Die Grundentgelttabelle um-
fasst 15 Entgeltgruppen von E 1 bis E 
15. Jede Entgeltgruppe gliedert sich 
in 5 bzw. 6 Stufen. Grundentgelt der 
Stufe 1 erhalten Berufsanfänger ohne 
Berufserfahrung, in den anderen Fäl-
len dient regelmäßig das Grundent-
gelt der Stufe 2 als Einstiegsstufe. Die 
Stufen 3 bis zur Endstufe 5 bzw. 6 
werden im Laufe der beruflichen Ent-
wicklung erreicht. Die Verweildauer 
in den Stufen beträgt in der Regel ein 
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(Stufe 1) bis fünf (Stufe 5) Jahre. Für 
den Tarifbereich Ost gelten die Tabel-
lenwerte entsprechend dem jeweili-
gen Bemessungssatz (derzeit 92,5 
Prozent).

Was ist besser TV-L oder TVöD?
Während die allgemeine Tarifstruktur 
und Regelungen des TV-L für Beschäf-
tigte der Länder und des TVöD für Be-
schäftigte von Bund und Kommunen 
sehr ähnlich sind, ist das Lohnniveau 
im TV-L deutlich niedriger und wird 
durch Einschränkungen der veralteten 
Entgeltordnung noch verschärft. Hinzu 
kommt, dass es im TV-L nur fünf Er-
fahrungsstufen gibt. Im TVöD gibt es in 
den meisten Vergütungsgruppen sechs.

Welche rechtliche Wirkung hat die 
Formulierung „in Anlehnung an den 
TV L oder TVöD?
Es handelt sich bei der Formulierung 
„in Anlehnung an den BAT/TVöD“ 
um eine bloße Absichtserklärung des 
Arbeitgebers, die eine eigenständige 
Bedeutung nicht gewinnt. Durch eine 
wiederholte vorbehaltlose Abwicklung 
einzelner Tatbestände nach dem BAT/
TVöD kann sich aber ein Anspruch 
aus betrieblicher Übung ergeben.  Die 
Formulierung „in Anlehnung an …“ 
hat für sich genommen keine recht-
liche Bedeutung. Meist wird die Ver-
wendung des Begriffs „in Anlehnung 
an den BAT/TVöD“ jedoch von der 
Rechtsprechung zulasten des Arbeit-
gebers ausgelegt: 

Nach einer Entscheidung des BAG 
bedeutet eine Bestimmung, wonach 

eine Gratifikation in Anlehnung an die 
Regelung des öffentlichen Dienstes er-
folgen soll, nicht ohne weiteres, dass 
ein Rechtsanspruch gewährt wird. 
Die Rechtsprechung fordert, dass die 
in Bezug genommene Regelung des 
Tarifvertrags so genau bezeichnet ist, 
dass Irrtümer des Beschäftigten hin-
sichtlich der für ihn geltenden Rege-
lung ausgeschlossen sind (Bestimmt-
heitsgrundsatz). Daher empfiehlt es 
sich im Arbeitsvertrag zu verdeutli-
chen, welche Vorschriften des TVL/ 
TVöD Anwendung finden sollen und 
welche nicht. Beispielsweise könnte 
es heißen: Es gelten die Bestimmun-
gen des TVöD und der diesen ergän-
zenden Tarifverträge in der jeweils 
gültigen Fassung, mit Ausnahme der 
§ 34 Abs. 2 TVöD (Ausschluss der 
ordentlichen Kündigung) und § 25 
TVöD (Betriebliche Altersversorgung) 
einschließlich des Altersvorsorge-TV-
Kommunal.“

Vor der Übernahme des TV-L oder 
TVöD sollte jede Regelung und jeder 
Paragraf auf ihre Übernahmefähigkeit 
geprüft werden. Um wirksam zu sein, 
muss der eingeschränkte Verweis auf 
den TV-L oder TVöD aber korrekt im 
Arbeitsvertrag vereinbart werden. 
Wird der TVöD oder-L nur selektiv 
übernommen, dann muss diese se-
lektive Übernahme klar und eindeutig 
vereinbart werden. Es muss dem Ver-
tragspartner (Arbeitnehmer) klar er-
sichtlich sein, welche Regelungen aus 
dem TVöD/ TV-L Anwendung finden 
und welche Regelungen ausgeschlos-
sen sind. Nicht ausreichend ist es, 
wenn im Arbeitsvertrag allein der Satz 
aufgenommen wird: „Das Arbeitsver-
hältnis gestaltet sich in Anlehnung an 
den TV-L“ oder „Die Vergütung erfolgt 
in Anlehnung an den TV-L“. Diese un-
bestimmten Klauseln sind unwirksam 
und führen zur nicht gewollten An-
wendung des vollständigen TV-L.

Oft findet man in Arbeitsverträgen die Formulierung „in Anlehnung an den 
TVöD“. In älteren Verträgen heißt es manchmal noch „in Anlehnung an BAT“. 
Wenn Vereine den TVöD nicht vollständig übernehmen, wählen sie diese For-
mulierung. Damit soll klargestellt werden, dass nicht alle Regelungen aus 
dem TVöD auf das Arbeitsverhältnis Anwendung finden. Dies kann gesche-
hen durch ausdrückliche Vereinbarung im Arbeitsvertrag oder durch tatsäch-
liche Handhabung. 
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Interview mit Krisztina Toth

Seit wann bist Du hauptamtliche/r 
Trainer/in? 
Seitdem ich meine Profikarriere als 
Spielerin beendet habe - 2013. Ich 
habe mich damals auf die Stelle 
beim BTTV als Verbandstrainerin/
Referentin im Nachwuchsbereich be-
worben und diese gleich bekommen.

Wann und wie entstand der Ge-
danke Professional zu werden?  
Ich konnte mir immer vorstellen ei-
nes Tages Trainerin zu werden. Des-
halb habe ich mich für einen Trainer-
job vorbereitet. Bereits als Spielerin 
habe ich internationale Nachwuchs-
Lehrgänge/Camps usw. bei ITTF/
ETTU unterstützt. Dadurch habe ich 
viele Erfahrungen sammeln können 
und viele unterschiedliche Metho-
den, Trainer und Spieler kennenge-
lernt. Das hilft mir bis heute sehr im 
Alltag und auch beim Umgang mit 
Trainerkollegen, Spielern und Eltern.

Welche Ausbildungsstufen hast Du 
durchlaufen?
Ich habe in Ungarn die 4-jährige 
Tischtennis- Trainerausbildung an 
der Semmelweis Universität in Bu-
dapest besucht. In Deutschland 
habe ich dann die A-Lizenz Anerken-
nungsprüfung gemacht. Ich nehme 
außerdem regelmäßig an Fortbildun-
gen teil.

Deine größten Erfolge? 
Als Trainer oder Spieler? Als Spieler 
7-fache EM-Meisterin (Team, Dop-
pel, Mixed Doppel), 5-fache TN an 
den Olympischen Spielen.
Als Trainerin die nationalen und inter-
nationalen Erfolge meiner Schützlin-
ge und dass wir seit fast zehn Jahren 
immer wieder viele Bundeskaderath-
leten haben. Und das obwohl wir 
hier in München leider keine eigene 
Halle haben.

Deine Trainerstationen? 
Wie schon gesagt, ich habe ver-
schiedene ITTF/ETTU Trainings-

maßnahmen unterstützt, Eurota-
lent, Eurokids, Hopes Team usw. 
Seit 2013 bin ich beim BTTV an-
gestellt und betreue auch seit Jah-
ren die Damen-Mannschaft von 
Kolbermoor in der 1.Bundesliga.  

Wo liegen Deiner Meinung nach die 
größten Probleme am Trainer- Da-
sein? 
Wir sind in Deutschland als Trainer 
„Mädchen für alles“, oft fehlt der 
Fokus auf die wesentlichen Dinge. 
Wir kümmern uns um viele „Ne-
bensachen“ und es bleibt wenig 
Kraft und Zeit für die Arbeit in der 
Halle, für Spielanalysen, Trainings-
planung sowie individuelle Betreu-
ung usw. Oft ist der Job auch nicht 
so gut bezahlt, so dass man noch 
nebenbei Geld verdienen muss. 
Weitere Punkte sind die nicht im-
mer professionellen Bedingungen, 
die Einstellung zum Sport sowie die 
Bereitschaft für Hochleistungssport 
in weiten Teilen des Umfeldes. Die 
„Dropp-off“ Quote bei Trainern ist lei-
der auch hoch und nach 10-15 Jah-
ren harter Arbeit steigen viele Trainer 
aus. Tatsächlich ist Trainer-Sein teil-
weise ein 24/7 Job, für Privatleben 
bleibt da wenig Zeit.

Welchen Tipp kannst Du jeder jun-
gen Kollegin oder Kollegen geben, 
wenn die Absicht besteht den Beruf 
des Trainers ergreifen zu wollen? 
Der Job ist sehr vielfältig und man 
sollte sich genug Zeit lassen, um 
sich einzuarbeiten, Erfahrungen zu 
sammeln, die Arbeit mit den Kolle-
gen und Spieler zu schaffen, um sich 
ein Gesamtbild bilden zu können. Es 
ist wichtig zu verstehen, dass man 
nicht alles schnell ändern kann und 
für Erfolge lange Jahre arbeiten muss 
– manchmal ist langer Atem nötig. 
Die jungen Trainer sollen versuchen 
mittel- und langfristig zu planen. 
Ich schätze aber auch den anderen 
Blickwinkel von jungen Kollegen 
und ich lerne täglich viel von ihnen.  

Was müsste sich aus Deiner Sicht 
ändern, wenn die Akzeptanz des 
Trainers in der Öffentlichkeit gestei-
gert werden sollte? 
Eine sehr gute Frage :) ! Wir sollen 
erstmal intern anfangen, den Trai-
nerjob lukrativer zu machen, besser 
bezahlen, und die Arbeit mehr schät-
zen, vor allem die Kollegen/innen, 
die mit unseren Nachwuchsspielern 
arbeiten. Die Anerkennung ist nicht 
da, denn meistens werden zwar die 
Ergebnisse der Spieler erwähnt, aber 
die Namen der Trainer kennt niemand.  
In Ungarn haben wir ein gutes Pre-
mium System für die Trainer. Wenn 
jemand Erfolg hat, wird der Trainer 
auch belohnt. Wenn man sich gar 
überlegt, wie der Trainerstatus zum 
Beispiel in Asien ist - es wäre schön, 
wenn wir eines Tages auch bei uns 
eine solche Anerkennung haben wür-
den.

Was gehört Deiner Auffassung nach 
zu einer qualifizierten Aus- und 
Fortbildung?
- Die Struktur zur Traineraus- und 

Fortbildung finde ich in Deutsch-
land gut, ich würde aber noch 
mehr Praxis und für die Trainer 
eine längere Praktikum-Phase ein-
bauen - durch Machen sammelt 
man wertvolle Erfahrungen, und 
wenn es möglich ist auch bei ei-
nem erfahrenen Trainer.

- Praktikum im Ausland, besonders 
bezgl. Techniklernen, Trainingsge-
staltung- komplettes Programm für 
die Spieler (Übungsdesign, Tech-
nik, Taktik, Kondition-Koordinati-
on, Aufschlag-Rückschlag Bereich, 
Multiball, Wettkampfvorbereitung, 
Turniersystem usw.). So lernt man 
dazu und hat auch den Vergleich

- Eine umfängliche Ausbildung ist 
schon sehr komplex- dazu gehören 
auch Aufgaben, wie Organisation, 
Planung, Kommunikation, Prob-
lembewältigung, … Eigentlich ge-
nau wie bei der Leitung einer Fir-
ma.


